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Merkblatt iv.
Zahresrechnung.

1. Die Jahresrechnung ist nach § 63 der Ge¬
meindeordnung termingemäß auszuarbeiten.

§ 63, Absatz 2, lautet:
„Längstens zwei Monate nach Beendigung desVerwaltungsjahres hat der Gemeindevorsteher die

Rechnungen über die Empfänge und Ausgaben der
Gemeinde und der Gemeindeanstalten dem Gemeinde¬
ausschusse zur Prüfung und Erledigung vorzulegen.Die (Voranschläge) Jahresrechnungen müssen wenig¬
stens 14 Tage vor der Prüfung durch den Ausschußin der Gemeindekanzlei zur Einsicht der Gemeinde¬mitglieder öffentlich aufgelegt werden (Artikel XIV
des Gesetzes vom 5. März 1862) und es sind die von
denselben hierüber abgegebenen Erinnerungen inErwägung zu ziehen".

2. In der Jahresrechnung sind die Beträge aus
der Einnahmen- und Ausgabenzusammenstellung denvom Gemeindeausschusse beschlossenen Voranschlags¬
beträgen gegenüberzustellen.

3. In der Jahresrechnung ist der Nachweis zuerbringen, daß der Bürgermeister, bzw. Gemeinde¬vorstand dem im Voranschlag zum Ausdrucke ge¬brachten Willen des Gemeindeausschusses entsprochenhat und daß zweckmäßig gearbeitet worden ist.
4. Bei der Buchung muß die Verteilung der imKassabuch auferscheinenden Beträge sehr genau undfolgerichtig vorgenommen werden, damit nicht in
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